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I. Allgemeines 

 
Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden auch die „Bedingungen“) finden Anwendung bei Abschluss von Verträgen der MES GmbH (im Folgenden 
der „Auftragnehmer“ oder „MES“ genannt) mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen nach § 310 
Absatz 1 BGB (nachstehend auch „Auftraggeber“, „Besteller“ oder „Käufer“ genannt). Alle Lieferungen des Auftragnehmers und die damit im Zusammenhang stehenden 
Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Hinweisen des Auftraggebers auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die nachfolgenden Verkaufsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen 
der ausdrücklichen Anerkennung durch den Auftragnehmer. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer werden im Folgenden gemeinsam auch als „Vertragsparteien“ 
bezeichnet. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende 
Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt.  

 

II. Angebot und Vertragsabschluss 

 
1. Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte 

Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der Auftragnehmer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen. 

2. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ist der diese Bedingungen einzubeziehende zwischen Auftragnehmer 
und Auftraggeber geschlossene Vertrag, der durch die Bestellung des Auftraggebers (Angebot) und schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers 
(Annahme), bei verbindlich gekennzeichneten Angeboten durch das Angebot sowie die Bestellung des Auftraggebers, zu Stande kommt. Dieser Vertrag gibt alle 
Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Auftragnehmers vor Abschluss dieses Vertrages 
sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen 
ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Hierzu genügt die telekommunikative Übermittlung, insb. per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen 
Erklärungen übermittelt wird. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Auftragnehmers nicht berechtigt, hiervon abweichende 
mündliche Abreden zu treffen. 

 
3. Angaben von MES zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie 

seine Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd, jedoch bestmöglich ermittelt, für MES jedoch unverbindlich, sofern nicht 
eine vertragliche Vereinbarung hierüber vorliegt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der 
Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen 
darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Eignung für die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung nicht 
beeinträchtigen. 

 
4. MES behält sich das Eigentum und/oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur 

Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. 
Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich 
machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von MES diese Gegenstände vollständig an diesen 
zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn 
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 

 

III. Erfüllungsort, Lieferung und Abnahme 

 
1. Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Vertrag ist der Ort der Handelsniederlassung des Auftragnehmers, es sei denn, zwischen den Vertragsparteien wird ein 

anderer Erfüllungsort ausdrücklich vereinbart. 
 
2. Die Lieferung der Ware erfolgt ab inländischem Werk. Die Versandkosten trägt der Auftraggeber. Der Auftraggeber kann den Frachtführer bestimmen. Die Ware 

wird unversichert versendet. Ein Lieferavis kann vereinbart werden. 
 

3. Verpackungskosten für Spezialverpackungen werden vom Auftraggeber getragen. 
 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Auftraggeber zumutbar oder vorher angekündigt. 
 

5. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder MES 
noch andere Leistungen, wie z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den 
Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich nach Wareneingang, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen erfolgen. Der Auftraggeber darf die 
Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

 

IV. Lieferzeit, Lieferverzögerungen 

 
1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch MES setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen 

Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Auftraggeber alle ihm obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich 
die Lieferzeit angemessen, soweit nicht MES die Verzögerung zu vertreten hat. 

 
2. Sich abzeichnende Verzögerungen der Lieferung teilt der Auftragnehmer sobald als möglich mit. 

 

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des Auftragnehmers verlassen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen 
hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft im Falle des 
Annahmeverzugs durch den Auftraggeber. 

 

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen 
Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet. 

 
5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, insbesondere auf unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Streik, Feuerschäden, 

Überschwemmungen, Rohstoffmangel oder Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten oder sonstige 
Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Auftragnehmers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Auftragnehmer 
wird dem Auftraggeber den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.  

 
6. Der Auftraggeber ist im Falle der Lieferverzögerung aufgrund höherer Gewalt berechtigt, nach dem Einräumen einer angemessenen Nachfrist, die acht Wochen 

nicht unterschreiten darf, vom Vertrag zurückzutreten. § 323 Abs. 2 BGB bleibt unberührt. Wird MES durch diese Umstände die Lieferung unmöglich, wird MES 
von der Lieferpflicht befreit. Ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers besteht nicht, wenn MES diese Umstände nicht zu vertreten hat. 
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7. Der Auftraggeber kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Auftragnehmer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich 
wird. Der Auftraggeber kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und 
er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dieses nicht der Fall, so hat der Auftraggeber den auf die Teillieferung entfallenden 
Vertragspreis zu zahlen.  

 
8. Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der Auftraggeber für diese Umstände allein oder weit überwiegend 

verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet. 
 

9. Setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und 
wird die Frist nicht eingehalten, ist der Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. 

 

V. Preis und Zahlung 

 
1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Entladung. Zu den Preisen kommt die 

Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
 
2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug auf das in der Rechnung angegebene Konto des Auftragnehmers zu leisten. 

 
3. Bei sofortiger Anlieferung der Ware ist die am Tage der Lieferung gültige Preisliste maßgebend, im Übrigen der in der Auftragsbestätigung genannte Preis. Bei 

den in Preislisten angegebenen Preisen behält sich MES Preisänderungen grundsätzlich vor. Die Preise gelten zum Zeitpunkt des Drucks der Preislisten.  
 

4. Die Rechnungen des Auftragnehmers gelten als genehmigt, soweit sie nicht innerhalb einer Woche nach Empfang reklamiert werden. Dies gilt nicht, soweit der 
Grund der Beanstandung auch bei sorgfältiger Prüfung für den Auftraggeber innerhalb der Wochenfrist nicht erkennbar ist. In diesem Fall hat die Reklamation 
unverzüglich zu erfolgen, nachdem der Grund der Beanstandung erkennbar ist.  

 
5. Die Rechnungen sind zu dem Zeitpunkt zahlbar, der in der Rechnung genannt oder vereinbart ist. Soweit keine besondere Bestimmung bzw. Vereinbarung 

getroffen wurde, hat die Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu erfolgen.  
 

6. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Auftraggeber nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
7. Bei Zahlungen nach Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem Basiszinssatz berechnet. Zahlungen gelten grundsätzlich erst dann als 

erfolgt, wenn der Auftragnehmer über den Betrag verfügen kann. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt ausdrücklich vorbehalten. Diskont- und 
Wechselspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers und sind sofort fällig. Der Auftragnehmer haftet nicht für rechtzeitige Vorlegung. Bei Zahlung durch Scheck 
gilt als Eingangstag der Tag, an dem der Scheckbetrag dem Konto des Auftragnehmers unwiderruflich gutgeschrieben ist. MES ist grundsätzlich berechtigt, 
Zahlungen zunächst auf ältere Schulden des Auftraggebers anzurechnen und wird den Auftraggeber über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Dies gilt 
auch im Falle anderslautender Bestimmungen des Auftraggebers. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist MES berechtigt, die Zahlung zunächst auf 
die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

 

VI. Eigentumsvorbehalt 

 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus Warenlieferungen aus der gesamten Geschäftsverbindung, einschließlich Nebenforderungen 
und Schadensersatzansprüchen Eigentum des Auftragnehmers.  Wird die Lieferleistung von dem Auftraggeber be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt 
des Auftragnehmers auf die gesamte neue Sache. 
 

VII.  Mängelrüge, Mängelansprüche 

1. Im Falle eines Kauf- oder Werkvertrages beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. 
 

2. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. 
Mängelrügen sind spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Leistung dem Auftragnehmer anzuzeigen. 

 
3. Nach begonnener Verarbeitung der gelieferten Ware ist jede Beanstandung offener Mängel ausgeschlossen. 

 
4. Geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Leistung dürfen nicht beanstandet werden. Dieses gilt auch für handelsübliche Abweichungen, es sei 

denn, dass MES eine mustergetreue Lieferung schriftlich erklärt hat. Bei berechtigten Mängelrügen hat MES nach seiner Wahl das Recht auf Nachbesserung 
oder Lieferung mangelfreier Ersatzware. Zur Vornahme aller dem Auftragnehmer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der 
Auftraggeber nach Verständigung mit MES die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. 
zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei MES sofort zu verständigen ist, hat der Auftraggeber das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und von MES Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Auf Verlangen von MES ist der beanstandete Liefergegenstand 
frachtfrei an MES zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge zahlt MES die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich 
erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
 
Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wen MES – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt 
nur ein urerheblicher Mangel vor, steht dem Auftraggeber lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. 
 

5. Schadensersatzansprüche wegen Mängeln des Vertragsgegenstandes können nur unter den in Ziff. VIII geregelten Einschränkungen geltend gemacht werden. 
 

6. Keine Gewähr für den Vertragsgegenstand wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage durch den Auftraggeber oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete 
Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht vom Auftragnehmer 
zu verantworten sind. 

 
7. Bessert der Auftraggeber oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung von MES für die daraus entstehenden Folgen. 
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VIII. Haftung 

 
1. Der Auftragnehmer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 

Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den 
Vertrag prägt und auf die der Auftraggeber vertrauen darf. Vertragswesentlich sind z. B. die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung sowie 
Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz 
von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder Dritten oder des Eigentums des Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken. Soweit der 
Auftragnehmer danach haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Auftragnehmer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt 
hätte voraussehen müssen. 

 
2. Die Haftung für mittelbare Schäden (z. B. entgangenen Gewinn oder Nutzungsausfall etc.) ist soweit zulässig ausgeschlossen. 

 
3. Die Einschränkungen dieser Ziff. VIII. gelten nicht für die Haftung des Auftragsnehmers wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte 

Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 

IX. Geheimhaltung und Datenschutz 

 
1. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Muster und Know-how sowie sonstige vertrauliche Unterlagen 

und Informationen der jeweils anderen Vertragspartei – ob schriftlich, mündlich oder elektronisch übermittelt - für die Dauer des Auftrags geheim zu halten und 
nach Erledigung des Auftrages unaufgefordert zurückzugeben oder zu löschen. Sie dürfen unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht 
werden. Ausgenommen von der Geheimhaltungspflicht sind solche Informationen, die der empfangenden Vertragspartei vor der Mitteilung nachweislich 
rechtmäßig zugegangen war oder öffentlich bekannt oder zugänglich waren.  

 
2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten die Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des 

Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten. Auf die Datenschutzerklärung des Auftragnehmers, die auf der Internetseite „www.m-e-s.de“ einsehbar ist, wird 
verwiesen. 

 

X. Softwarenutzung 

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Auftraggeber ein nicht ausschließliches, nicht unterlizenzfähiges Recht eingeräumt, die gelieferte Software 
einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr 
als einem System ist untersagt. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige 
ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers zu verändern.        
                                 
Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien verbleiben beim Auftragnehmer bzw. beim Softwarelieferanten. 

 

XI. Einhaltung von Gesetzen 

 
1. Die Vertragsparteien stellen im Allgemeinen und während der Dauer des Vertrages die   Einhaltung   aller    anwendbaren   Gesetze, Verordnungen   und    

Vorschriften, einschließlich aller einschlägigen Anti-Korruptions-Gesetze und -Vorschriften, insbesondere des UK-Bribery Act und des U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act, sicher. Der Auftraggeber wird im    Zusammenhang    mit    den    vertragsgegenständlichen Leistungen aus diesem Vertrag keine verbotenen 
Handlungen begehen, weder direkt noch indirekt. Verbotene Handlungen beinhalten insbesondere das Versprechen, Anbieten oder Gewähren, oder das 
Anfordern oder Annehmen eines unzulässigen Vorteils oder Nutzens um Handlungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Auf den Code of Conduct des 
Auftragnehmers, der auf der Internetseite „www.m-e-s.de“ einsehbar ist, wird verwiesen. 

 
2. Bei Verstoß des Auftraggebers gegen die Verpflichtung in Ziff. XI.1 ist der Auftragnehmer berechtigt, diesen Vertrag schriftlich fristlos und ohne weitere 

Verpflichtungen oder Haftung gegenüber dem Auftraggeber zu kündigen. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer von allen Schäden, Verlusten, Zurückhaltung 
von Zahlungen, Forderungen und Ansprüchen Dritter, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Kündigung ergeben, vollumfänglich frei und schadlos halten 

 

XII. Kündigung 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sind die Vertragsparteien berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Im Falle nach Vertragsabschluss entstehender 
berechtigter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers kann der Auftragnehmer Vorauszahlung oder Stellung von Sicherheiten verlangen. Entspricht der 
Auftraggeber solchem Begehren nicht, ist der Auftragnehmer über das Zurückhalten seiner Leistung zur Kündigung des Vertrages berechtigt.  

 

XIII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

 
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen MES und dem Auftraggeber gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Fulda. MES ist jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers Klage zu erheben. 

 

XIV. Sonstiges 

Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen dieser Bedingungen aus irgendeinem Grund ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 
so bleibt die Gültigkeit der übrigen wirksamen Bestimmungen davon unberührt. An Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Gleiches gilt im Falle einer Vertragslücke. 

 

 


